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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1999

Rechtssatz

War die behördliche Anfrage nach § 103 Abs 2 KFG unmißverständlich nur auf den Lenker eines dem Kennzeichen

nach bestimmten "Kraftfahrzeuges" gerichtet, so kommt eine allfällige Bestrafung des auskunftsverp7ichteten

Zulassungsbesitzers bzw. dessen Verantwortlichen nur dann in Betracht, wenn das von der Behörde dem Kennzeichen

nach bestimmte Fahrzeug tatsächlich ein Kraftfahrzeug im Sinne des § 2 Z 1 KFG ist, und nicht ein (verwendeter)

Anhänger. Die tatbestandsmäßige Di<erenzierung zwischen dem Lenker eines dem Kennzeichen nach bestimmten

Kraftfahrzeuges und dem Verwender eines dem Kennzeichen nach bestimmten Anhängers verp7ichtet die Behörde,

eine der Art des verwendeten Fahrzeuges entsprechende Anfrage zu stellen.

Schlagworte

Lenkererhebung Auskunftspflicht Kennzeichen Kraftfahrzeug Anhänger Konkretisierung Tatbestandsmerkmal

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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